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	Genehmigungsantrag 2012
für eine 
Veranstaltung im Bereich des RTV


	Der Ausrichter
	


(RTV Mitgliedsverein / kommerzieller Ausrichter) beantragt die sportrechtliche Genehmigung einer Veranstaltung.

	Art der Veranstaltung (Triathlon, Duathlon, Aquathlon):
	     


	Datum der Veranstaltung:
	     


	Ort der Veranstaltung:
	     


Veranstaltungsleiter: (bitte deutlich in Druckbuchstaben):

	     
	     
	     
	     
	     


Vorname
Nachname
Telefon
Fax
E-Mail

	     
	     
	     


Straße


         PLZ
       Ort 



      Homepage

Ansprechpartner Wettkampfgericht: (wenn nicht Veranstaltungsleiter):

	     
	     
	     
	     
	     


Vorname
Nachname
Telefon
Fax
E-Mail

	     
	     


Straße


         PLZ
       Ort 



    

Es wird beantragt, folgende Distanzen durchzuführen: 

	Distanz
	Schwimmen
	Radfahren
	Laufen
	Antrag für * 
	Startgeld

	Schüler D
	      km
	       km
	       km
	     
	      €

	Schüler C
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Schüler B
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Schüler A
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Jugend B
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Jugend A
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Volks (ohne Startpass)
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Sprint (mit Startpass)
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Kurz
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Mittel
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Staffel
	      km
	      km
	      km
	     
	      €

	Sonstige
	      km
	      km
	      km
	     
	      €











     * RLP - Liga /  Cup / Meisterschaft 
Der beantragende Verein verpflichtet sich:

· die für eine Genehmigung erforderlichen Unterlagen (Entwurf der Ausschreibung, Strecken- und Zeitpläne)

rechtzeitig in der RTV-Geschäftsstelle einzureichen;

· sämtliche Ordnungen der DTU nach §§ 4 bis 4.8 der Veranstalter- und Ausrichterordnung (VAO) einzuhalten;
· die Teilnehmer auf die Anerkennung sämtlicher Ordnungen der DTU nach § 3.2.1 Veranstalter- und Ausrichterordnung (VAO)  hinzuweisen.
· Bei startpasspflichtigen Wettbewerben in der Ausschreibung darauf hinzuweisen, dass Teilnehmer, die keinen gültigen DTU -Startpass am Veranstaltungstag vorlegen können, eine Tageslizenz  zu entrichten haben;
· Die Abrechnung nach Abgabenordnung der DTU und der Gebührenordnung des RTV  innerhalb von  2 Wochen nach Durchführung der Veranstaltung mit dem RTV durchzuführen.
· die Ergebnislisten mit der Abrechnung einzureichen.
	     
	     
	

	Ort
	Datum
	Stempel
	Unterschrift  §26 BGB


Genehmigungsverfahren gemäß Veranstalterordnung  (VAO):

§ 4 Genehmigungen 

§ 4.1 Triathlon-, Duathlon- und Wintertriathlonveranstaltungen, Aquathlon, Swim and Run, sowie andere Ausdauermehrkämpfe im Verbandsgebiet können:

a) Von Mitgliedsvereinen der Landesverbände der DTU,

b) von kommerziellen Ausrichtern zur Genehmigung beantragt werden.

c) Von anderen Sportverbänden weder beantragt noch genehmigt werden.

d) Der Ausrichter hat die Einhaltung der Ordnungen der DTU zu garantieren. Dem Genehmigungsantrag liegen die Veranstalterordnung und die jeweils gültigen Beschlüsse des Verbandstages zugrunde

§ 4.2 Der Ausrichter muss die sportrechtliche Genehmigung der zuständigen Triathlonverbände (bei regionalen Veranstaltungen des Landesverbandes, in dessen Bereich die Veranstaltung stattfindet; bei überregionalen Veranstaltungen die der DTU und des zuständigen Landesverbandes), sowie die behördlichen Genehmigungen für die Wettkampfstrecken einholen.

§ 4.3 Auf Antrag kann die DTU (Genehmigung durch die DTU) bzw. der die Veranstaltung genehmigende Landesverband das Windschattenfahren für Wettkämpfe nach § 7.1.1 a – e  VAO unter Auflagen genehmigen.

Diese Auflagen sind: 

a) eine für den Verkehr komplett gesperrte Radstrecke

b) Vorlage der behördlichen Genehmigung der gesperrten Radstrecke

c) Streckenabnahme und Kurzbericht durch den Kampfrichterobmann/frau des LV oder eines TK-Mitgliedes

d) Vorlage des Entwurfs der Ausschreibung (siehe § 11.1 VAO).

Dabei sind die Bestimmungen in der Sportordnung für windschattenfreie Wettkämpfe einzuhalten.

§ 4.4 Voraussetzung für die behördliche Genehmigung sollte die sportrechtliche Genehmigung des Verbandes sein. 

§ 4.5 Dem Genehmigungsantrag bei den zuständigen Triathlonverbänden sind zumindest Unterlagen mit 
Angaben über: 

a) Termin und Ort der Veranstaltung, 

b) Konzept der Ausschreibung, 
(z.B. die Ausschreibung des Vorjahres mit den entsprechenden Änderungen)
c) Streckenpläne, 
(unabhängig von der Länge oder dem Teilnehmerkreis)
d) besondere Bestimmungen neben den Ordnungen der DTU 
(Sonderregelungen des Veranstalter z.B. Siegerehrung nur in 10 Jahres Schritten oder 

Siegerehrung in der AK nur wenn mindestens 3 Teilnehmer am Start sind) und 
e) eine Bescheinigung, aus dem Zeitraum des Wettkampfes, über die Wasserqualität des  Gewässers 
(Nur erforderlich wenn es sich nicht um ein öffentlich kontrolliertes Badegewässer handelt, 

Hinweis nicht vergessen)

f) Diese Bescheinigung muss der Qualitätsanforderung an Badegewässer entsprechen.

§ 4.6 Der Genehmigungsantrag ist in der Zeit vom 01.10. des Vorjahres bis zum 31.03. des Veranstaltungsjahres zu stellen. Später eingehende Anträge können vom zuständigen Landesverband / DTU nachträglich genehmigt werden. 

§ 4.7 Die sportrechtliche Genehmigung ist vom jeweiligen Landesverband / DTU zu widerrufen, wenn der Ausrichter gegen einen oder mehrere Punkte der DTU - Ordnungen verstößt. Vor dem Widerruf der Genehmigung ist dem Ausrichter eine Frist, die auch eine unverzügliche Frist sein kann, zu gewähren um den oder die beanstandeten Punkte zu beheben.

§ 4.8 In jeder Veranstaltungsausschreibung ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Veranstaltung, sofern der Veranstalter/ Ausrichter gegen einzelne Punkte der DTU-Ordnungen verstößt, zur nichtgenehmigten Veranstaltung erklärt werden kann und sich der Veranstalter/Ausrichter gegenüber den Teilnehmern regresspflichtig macht. 

Altersklassen, Wettkampfdistanzen und Übersetzungen 

C  WETTKAMPFSTRUKTUR

C.1 Wertungsklassen

Die Wertungsklassen sind bei Frauen und Männern gleich und werden durch das Geburtsjahr

bestimmt. Die entsprechende Wertungsklasse ergibt sich aus dem Jahr, in dem der Wettkampf

stattfindet, abzüglich des Geburtsjahres der jeweiligen Wettkampfteilnehmer.

Wettkampfteilnehmer werden getrennt nach Geschlecht und Altersklassen gewertet.

Bei Breitensportveranstaltungen kann, wenn nach der SpO die entsprechende Wettkampfdistanz angeboten wird, in folgenden Kategorien gewertet werden: 14-15 Jahre Jugend B, 16-17 Jahre Jugend A, 18-19 Jahre Junioren und in 10 Jahresabschnitten beginnend mit AK 1.

Es gelten folgende Einteilungen und Abkürzungen in den Wertungsklassen:

Schüler D (SCH D) 6 + 7 Jahre

Schüler C (SCH C) 8 + 9 Jahre



Senioren 1 (MK 40) 40-44 Jahre

Schüler B (SCH B) 10 + 11 Jahre 


Senioren 2 (MK 45) 45-49 Jahre

Schüler A (SCH A) 12 + 13 Jahre 


Senioren 3 (MK 50) 50-54 Jahre

Jugend B (JB) 14 + 15 Jahre 



Senioren 4 (MK 55) 55-59 Jahre

Jugend A (JA) 16 + 17 Jahre 



Senioren 5 (MK 60) 60-64 Jahre

Junioren (JUN) 18 + 19 Jahre 



Senioren 6 (MK 65) 65-69 Jahre

Elite/U23 ab 18 Jahre 




Senioren 7 (MK 70) 70-74 Jahre

Altersklasse 1 (AK 1) 20-24 Jahre 


Senioren ff: bei Bedarf weitere Altersklassen
Altersklasse 2 (AK 2) 25-29 Jahre


im 5 Jahresrhythmus 
Altersklasse 3 (AK 3) 30-34 Jahre 
Altersklasse 4 (AK 4) 35-39 Jahre
C.2 Altersklasseneinteilung und Distanzen

a) Die Startberechtigungen der Altersklassen in den einzelnen Distanzen ergeben sich aus der

Tabelle Wettkampfdistanzen DTU (B.4.2).

b) Jugend A (16/17-jährige) und Jugend B (14/15-jährige) dürfen nicht an Wettbewerben über

die Kurzdistanz Triathlon/Duathlon teilnehmen.

Junioren (18/19-jährige) dürfen nicht an Triathlon-Wettbewerben über die Mittel- und die

Langdistanz, sowie an Langdistanz Duathlon teilnehmen.
	Übersetzung
	Strecken
	Strecken
	Strecken

Swim and Run
	Alter /

Jahre
	Alters-

klasse
	Startpass /

Tageslizenz

	Triathlon
	Triathlon,
	Duathlon,
	Aquathlon
	
	
	

	Duathlon
	km
	km
	km
	
	
	

	 
	 
	 
	0,05 - 0,2
	6/7
	Schüler „D“
	nein

	5,66m
	0,1 - 2,5 - 0,4
	0,4 - 2,5 - 0,4
	0,1 - 0,4
	8/9
	Schüler „C“
	nein

	5,66m
	0,2 - 5,0 - 1,0
	1,0 - 5,0 - 0,4
	0,2 - 1,0
	10/11
	Schüler „B“
	nein

	5,66m
	0,4 - 10 - 2,5
	2,0 - 10 - 1,0
	0,4 - 2,5
	12/13
	Schüler „A“
	nein

	6,10m
	0,4 - 10 - 2,5
	2,0 - 10 - 1,0
	0,4 - 2,5
	14/15
	Jugend „B“*
	 nein*

	7,01m
	0,75 - 20 - 5,0
	3,0 - 20 - 1,5
	0,75 - 5,0*
	16/17
	Jugend „A“*
	 nein*

	Frei
	0,75 - 20 - 5,0
	5,0 - 20 - 2,5
	2,5 - 1,0 - 2,5*
	18/19
	Junioren*
	 nein*

	Frei
	1,5 - 40 - 10
	10 - 40 - 5,0
	2,5 - 1,0 - 2,5*
	18/19
	Junioren*
	ja

	Frei
	1,5 - 40 - 10
	10 - 40 - 5,0
	2,5 - 1,0 - 2,5*
	ab 18
	Elite
	ja

	Frei
	1,5 - 40 - 10
	10 - 40 - 5,0
	2,5 - 1,0 - 2,5*
	ab 20  2019
	Altersklasse
	ja

	Frei
	2,0 - 80 - 20
	14 - 60 - 7,0
	
	ab 20
	Altersklasse
	ja

	Frei
	  3,8 - 180 - 42
	
	5,0 - 2,0 - 5,0
	ab 20
	Altersklasse
	ja


* bei Meisterschaften Startpass erforderlich
§ 19 Dopingkontrollen

§ 19.1 Bei allen Deutschen Meisterschaften, bei Wettkämpfen der Deutschen Triathlon Liga sowie bei anderen Veranstaltungen der Deutschen Triathlon Union können Dopingkontrollen durchgeführt werden. Einzelheiten zur Durchführung sind der Antidopingordnung der DTU (AdO) zu entnehmen. 

Sonstiges:

Da mit der Genehmigung des Verbandes die Veranstalterversicherung verbunden ist, sind wir gehalten gegenüber der Versicherung Sorge zu tragen, dass uns die geforderten Unterlagen im Original vorliegen. Ich darf Sie daher bitten, die entsprechenden Unterlagen dem Antrag hinzuzufügen, unabhängig davon, ob Sie bereits eine Veranstaltung durchgeführt haben. Ein Hinweis auf vorherige Veranstaltungen oder Internetadressen genügt hier nicht. 

Unvollständige Unterlagen können von uns leider nicht bearbeitet werden und werden ggf. an den Antragsteller ohne Zuteilungsnummer zurückgesandt.

Sollten Sie noch Fragen zur Genehmigung Ihrer Veranstaltung oder eventuell Probleme mit dem Antrag haben, setzen Sie sich bitte jederzeit mit uns in Verbindung. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, Ihnen soweit wie möglich behilflich zu sein.

